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EIN LATERNENRISS AUS DEM 1 7.JAHRHUNDERT

von Heinz Horat

Manch ein Denkmalpfleger, der auf eine lange Praxis zurückblicken kann und eine

grosse Erfahrung sein eigen nennt, fühlt sich, treten Fragen historischer Beleuchtung an
ihn heran, etwas unsicher. Kein Wunder, denn nichts hat sich seit der Entstehung
unserer Baudenkmäler so oft und grundlegend verändert, wie die Erhellung des Frei- oder
Innenraumes. Haben wir schon mit dem Problem des Beleuchtungsmittels, der Elektrizität,

fertig zu werden, fehlen uns meistens auch Formen, die ohnehin der Entstehungszeit

des Bauwerkes nicht entsprechenden Beleuchtungskörper zu gestalten. Es darf
darum als Glücksfall bezeichnet werden, dass sich in Luzern ein originaler Laternenriss

aus der Mitte des i 7.Jahrhunderts finden liess '. Er sei hier kurz vorgestellt, denn
vielleicht kann er am einen oder anderen Orte mithelfen, Licht und Erleuchtung in die

dunkle Gedankenwelt ob solcher Bclcuchtungsproblemc dumpf brütender Denkmalpfleger

zu werfen.
Im Jahre 1584 besuchte der Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat, sämtliche

Pfarreien des Entlebuch, um Pfrundbercinigungen vorzunehmen und diese schriftlich
festzuhalten. Der von ihm verfasste Aktenband beginnt mit einem umfangreichen
Verzeichnis aller Kirchen und Kapellen, worin Einkünfte, Rechte und Pflichten der
Pfrundherren und Gläubigen aufgeführt sind. Beiläufig erwähnt Cysat oft auch
Besonderheiten, die unserer Kenntnis schon entschwunden sind. Für die Pflichten der Gläubigen

von Romoos hält Cysat z. B. fest : «Auch söndt die underthanen das gottshuss be-

liechten oder bezünden, mit wachs zesingen und zeläsen und sonderlich das liecht in
dem stein erhalten mit ankhen als von alter herkhomen ist, welches liecht brünnen soll

von dem Ave Maria bis dass man metty lüttet2. » Was wir oft aufzeitgenössischen
Gemälden sehen können, die Beleuchtung der Kirchen mit Kerzen, die aufKerzenstöcken
die Altäre zieren, wird hier ein weiteres Mal beschrieben. Das für das Ewiglicht übliche
Ol ist durch die wohl billigere Butter ersetzt, der Behälter noch aus Stein.

In seinen Bauvorschriften geht der Mailänder Erzbischof Karl Borromäus 1577
auch aufdie Beleuchtung der Kirchen ein. Er unterscheidet nur zwischen den Kerzen
tragenden Kandelabern, welche die Altäre und einzelne Grabmäler beleuchten und
diese damit im üblichen Halbdunkel des Raumes akzentuieren, sowie Laternen, die bei

Prozessionen oder Versehgängen mit dem Altarsakrament durch die Strassen getragen
werden3. Die einen dieser Laternen können aus vergoldetem oder bemaltem Holz sein,
andere hinwiederum sind aus dünnem Eisenblech, dessen Seitenflächen zwischen den
Blechbändern mit durchsichtigem Horn geschlossen sind. Die hineingesteckten Kerzen
werfen so ein gedämpftes Licht auf ihre Umgebung. Häufig auch werden diese Laternen

in einer Halterung an langen Stangen befestigt, um den die Hostien tragenden
Priester besonders hervorzuheben.

Neben den Kerzen aufden Kandelabern und in Laternen, und neben der Butter
oder dem Öl in Ampeln oder Steinschalen verwendete man Talg als weiteren Brenn-
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Stoff. Auch die hier abgebildete Laterne wird mit Talg gespiesen, wie der recht grosse
senkrechte Behälter zeigt. Die zierliche Laterne, deren Verwendungszweck wir nicht
kennen, die aber nicht eine Traglaterne war, sondern wohl am ehesten in der Kirche
hing, ist sicher in Metall geschaffen. Über einem oktogonalen Boden, der sich nach unten

ausrundet und mit zwei Ringen abgeschlossen wird, setzen schmale Eckleisten an,
welche die Bekrönung stützen. Eine von profilierten Kanten begrenzte Sockelzone

durchbrechen seitlich gerundete Offnungen. Die Bekrönung ruht auf Rundbogen, die

in die acht Felder gestellt sind. Schmucke Voluten führen die Ecken zu einer ebenfalls

oktogonalen Laterne, welche ein Ring abschliesst. Der Riss ist weder signiert noch
datiert. Da er sich aber in den Akten der Wallfahrtskirche Hergiswald befindet und mit
den übrigen Plänen aus der Bauphase um 1651 gut übereinstimmt, darfeine Entstehung

in dieser Zeit angenommen werden. Wir wissen nicht, ob erje ausgeführt worden
ist, denn es hat sich keine Laterne dieser Art in Hergiswald erhalten.

1 Staatsarchiv Luzern, Akten Stadt, Hergiswald I.M: Papier 16x21 cm, braune Tinte, kein
Wasserzeichen. Abb. V3 natürlicher Grösse.

7 Julius Aregger-Marazzi, «Eine Handschrift von Rennward Cysat über die Kirchen und Kapellen
des Amtes Entlebuch aus denjahren 1584-86», in Geschichtsfreund 122 (1969), S. 182.

7 Carlo Borromeo, Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae. Mailand 1577. Zitiert nach
Federico Borromeo, Acta Ecclesiae Mediolanensis. Mailand 1599, S.635.
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